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Titel: 
 
5. Änderung zur Richtlinie über den Sozialpass der Stadt Luckenwalde 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
Zustimmung zur 5. Änderung der Richtlinie über den Sozialpass der Stadt Luckenwalde 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: [ja]-geschätzte Erhöhung des Produktkontos  
 
Gesamt  Produktkonto
   
-aufwendungen [nein] EUR
   
   
-auszahlungen [ja] 1500,00 EUR 531830
   
   
Auswirkung Folgejahre: [ja] 4500,00 EUR  

531830
   
   
Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. Haushaltsplanung: 
   
  Veröffentlichungspflichtig
   
   
Bürgermeisterin   
   
   
Amtsleiter/in  Sachbearbeiter/in
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Erläuterung/Begründung: 
 
Mit dem Beschluss 5201/2010 „Zustimmung zur 2. Änderung zum Konzessionsvertrag 
zwischen der Stadt Luckenwalde und der LUBA GmbH“ wurde in der 
Stadtverordnetenversammlung am 29.06.2010 indirekt die mehrheitliche Zustimmung zur 
Änderung der Richtlinie über den Sozialpass der Stadt Luckenwalde gegeben. 
 
In der Stadtverordnetenversammlung am 30.06.2009 wurde der Änderungsvorschlag 
„Wegfall des Einschulungsgutscheines auf Grund Änderung des SGB II“ abgesetzt und die 
Verwaltung beauftragt, einen Verfahrensvorschlag zur Gewährung der städtischen 
Einschulungshilfe zu machen.  
In der Sitzung des Hauptausschusses am 07.07.2009 wurde der Änderungsbenennung 
„Einschulungsgutschein“ gemäß § 4 Abs. 5 der Richtlinie zum „Starterpaket zur Einschulung“ 
zugestimmt. Es erfolgten bereits im Jahr 2009 die Vergaben der Starterpakete nach den 
Empfehlungen der Grundschulen. 
 
Damit sind ab dem 23.08.2010 folgende Änderungen vorzunehmen: 
 
§ 4 
 
Absatz 4. Zuschuss zu Essengeldbeiträgen  
 
Passinhaber erhalten Zuschüsse zu den Essengeldbeiträgen in Kitas, Horteinrichtungen und 
Schulen. Der Zuschuss beträgt pro Portion: 
 
Kita                   0,46 EUR 
Hort/Schule     0,89 EUR 
 
Der Zuschuss wird bei der Bezahlung der Essenportionen in den Einrichtungen bei Vorlage 
des Sozialpasses verrechnet bzw. es erfolgt die Auszahlung des Zuschusses quartalsweise 
in der Verwaltung.                                               
 
Absatz 5. Starterpaket zur Einschulung 
 
Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Luckenwalde, die Haushaltungen angehören, die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII sind, erhalten zur Einschulung von 
der Stadt Luckenwalde ein Starterpaket entsprechend den Vorgaben der Grundschulen. 
Auch Kindern aus einkommensschwachen Haushalten, die keine Leistungen nach dem SGB 
beziehen, können auf Antrag das Starterpaket erhalten. Die Entscheidung wird nach Lage 
des Einzelfalles getroffen. 
 
§ 5 
 
Die 5. Änderungssatzung zur Richtlinie tritt am 23.08.2010 in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 
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5. Änderung zur Richtlinie über den Sozialpass der Stadt Luckenwalde 
 
Die Absätze 4 und 5 des § 4 Nutzungsangebote für Passinhaber und der § 5  werden wie 
folgt neu gefasst: 
 
§ 4 
 
Absatz 4. Zuschuss zu Essengeldbeiträgen  
 
Passinhaber erhalten Zuschüsse zu den Essengeldbeiträgen in Kitas, Horteinrichtungen und 
Schulen. Der Zuschuss beträgt pro Portion: 
 
Kita  0,46 EUR 
Hort/Schule 0,89 EUR 
 
Der Zuschuss wird bei der Bezahlung der Essenportionen in den Einrichtungen bei Vorlage 
des Sozialpasses verrechnet bzw. es erfolgt die Auszahlung des Zuschusses quartalsweise 
in der Verwaltung.                                               
 
Absatz 5. Starterpaket zur Einschulung 
 
Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Luckenwalde, die Haushaltungen angehören, die 
Bezieher von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII sind, erhalten zur Einschulung von 
der Stadt Luckenwalde ein Starterpaket entsprechend den Vorgaben der drei Grundschulen. 
Auch Kindern aus einkommensschwachen Haushalten, die keine Leistungen nach dem SGB 
beziehen, können auf Antrag das Starterpaket erhalten. Die Entscheidung wird nach Lage 
des Einzelfalles getroffen. 
 
§ 5 
 
Die 5. Änderungssatzung zur Richtlinie tritt am 23.08.2010 in Kraft und gilt bis auf Widerruf. 
 
Luckenwalde, 
 
 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin                                                                                (Siegel) 
 
 
 


